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Aufsaitze:
Die stiadtische Altersbeihilfe Bern.

1. Die Einfithrung der Altersbeihilfe.

Bei der Ablegung der Gemeinderechnung fiir das Jahr 1927 hatte die
Finanzdirektion beantragt, einen Fonds fiir Altersfiirsorge zu schaffen,
dem als erste Einlage Fr. 100 000. — iiberwiesen und der in den nachfolgenden
Jahren weiter gedufnet wurde. Am 30. Januar 1929 erlie8 der Gemeinderat
eine Weisung, wonach aus den Ertridgnissen dieses Fonds an alte, bedirftige
Einwohner der Gemeinde Bern, beim Vorliegen gewisser Voraussetzungen,
jahrliche Beitrige von Fr. 200. — bis 300. — ausgerichtet werden konnten.

Im Oktober 1929 wurde dann ein von der sozialdemokratischen Partei
beschlossenes, mit 6026 Unterschriften von stimmberechtigten Biirgern
der Gemeinde Bern versehenes Initiativbegehren eingereicht, das folgenden
Wortlaut hatte:

,,Gemeinderat und Stadtrat werden beauftragt, der Gemeinde spitestens
bis Ende 1931 ein ausgearbeitetes Projekt fiir die Einfithrung einer Alters-
flirsorge, die spiter als Beihilfe zu der von Bund und Kanton in Aussicht
genommenen Alters- und Hinterbliebenenversicherung auszugestalten ist,
vorzulegen, und zwar unter Beriicksichtigung folgender Grundsitze:

a) Bezugsberechtigt sind betagte, wenig bemittelte Einwohner beider
Geschlechter der Gemeinde Bern.

b) Die Bezugsberechtigung beginnt mit der Vollendung des 64. Alters-
jahres, und zwar nach einer unmittelbar vorausgehenden ununter-
brochenen Niederlassung von mindestens

3 Jahren fiir Biirger der Gemeinde Bern,

10 Jahren fiir Biirger anderer Gemeinden des Kantons,
15 Jahren fir Biirger anderer Kantone,

20 Jahren fiir Ausldnder.

c) Bezugsberechtigt sind Personen, die ein Vermdgen von hdéchstens
Fr. 15 000. — und ein Einkommen von jdhrlich héchstens Fr. 1500. —
oder, wenn es sich um Ehepaare handelt, von jdhrlich héchstens
Fr. 2000. — haben.

d) Die bezugsberechtigten Personen werden in drei Gruppen eingeteilt,
und zwar:
solche mit einem jdhrlichen Einkommen bis Fr. 1000. —,
solche mit einem jahrlichen Einkommen von Fr. 1001—1500,
solche mit einem jdhrlichen Einkommen von Fr. 1501—2000.
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e) Die Leistungen der Altersfiirsorge sind fiir die drei Gruppen abzu-
stufen und haben je nach den Einkommensverhiltnissen zu betragen:
fiir Einzelstehende mindestens Fr. 300. — und héchstens Fr. 480. —

im Jahr,
flir Ehepaare mindestens Fr. 300. — und hdéchstens Fr. 660. —

im Jahr.
f) Die Kosten der Altersfiirsorge werden aus 6ffentlichen Mitteln bestritten
und sind jeweilen durch laufende Budgetkredite bereitzustellen.‘

Diese Grundsitze entsprachen den damals in Ziirich fiir eine einzufiih-
rende Altersfiirsorge in Aussicht genommenen Bestimmungen.

Schon im Juni 1929, als die Absicht zur Einreichung dieser Initiative
bekanntgegeben wurde, beauftragte der Gemeinderat das Statistische Amt,
eine Zdahlung der betagten Einwohner durchzufiihren und im Zusammen-
hang damit, die fiir eine Altersfiirsorge nach den Grundsitzen der Initiative
in Betracht fallenden Personen zu ermitteln. In der Folge wurde dann auch
der Gegenvorschlag des Gemeinderates in die Erhebungen einbezogen.
(Siehe: Die Altersbeihilfe in der Stadt Bern. Beitrdge zur Statistik der
Stadt Bern, Heft 14.) Die Beratungen in den vorbereitenden Behdérden
und Besprechungen mit den politischen Parteien hatten zu einem Gegen-
vorschlag gefiihrt, dem alle Beteiligten zustimmten und der in der Ge-
meindeabstimmung vom 20./21. Dezember 1930 angenommen wurde und
auf 1. Januar 1932 in Kraft trat.

Die notwendigen Ausfiihrungsbestimmungen wurden vom Gemeinderat
am 11. September 1931 erlassen.

2. Die Bestimmungen des Gemeindebeschlusses im Vergleich mit
den entsprechenden Bestimmungen in andern Gemeinden.

Zum Verstindnis der nachfolgenden statistischen Ubersichten ist es
notwendig, kurz die wichtigsten Bestimmungen des Gemeindebeschlusses
zu erliutern. Dabei wird vergleichsweise auch auf die Vorschriften anderer
Gemeinden (namenﬂich Ziirich, Basel und Biel) fiir ihre Altersfiirsorgen
hingewiesen.

Zweck:

Der Zweck der Altersfiirsorgen ist iiberall der nimliche: Der Verarmung
entgegenzuwirken und dadurch die Beanspruchung von Armenunterstiitzung
mit all’ ihren Folgen zu verhiiten und, soweit dies durch menschliche Hilfe
tiberhaupt méglich ist, den betagten Leuten einen sorgenfreien Lebens-
abend zu ermdglichen.
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Bei der Festsetzung der Hohe der Beihilfe muB allerdings auch auf
die finanzielle Tragbarkeit fiir die Gemeinde Riicksicht genommen werden.
Diesem Moment wurde in andern Stddten gelegentlich zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt, so daB bereits durch Revision der Reglemente die
Voraussetzungen zum Bezug einer Altersrente verschirft und sogar die
Renten herabgesetzt werden mubBten.

Altersgrenze:

In Bern beginnt die Bezugsberechtigung mit dem Anfang des Kalender-
jahres, in welchem das 66. Altersjahr zuriickgelegt wird, friihestens jedoch
mit dem Anfang des Kalendervierteljahres, in welchem das Gesuch um
Gewihrung der Beihilfe eingereicht wird.

In Ziirich beginnt sie mit dem 65. Altersjahr, in Basel zuerst mit dem
70., seit 1931 mit dem 65., und in Biel mit dem 70. Altersjahr.

Wohnsitzdauer:

Fir Schweizerbiirger werden mindestens 15 Jahre Wohnsitz seit dem
zuriickgelegten 45. Altersjahre verlangt. Fiir Auslinder eine unmittelbar
vorangehende, ununterbrochene Niederlassung von mindestens 20 Jahren.

In Ziirich galten zuerst die in dem vorstehenden Initiativtext angefiithrten
Niederlassungsdauern. Im Jahre 1932 wurden dann diese Bestimmungen
dahin abgeidndert, daB kurze Unterbrechungen von zusammen nicht mehr
als 3 Jahren gestattet sind. In den letzten 3 Jahren vor Beginn der Bezugs-
berechtigung darf eine Unterbrechung nicht mehr stattfinden. Ebenso
wurde in Basel zuerst eine ununterbrochene Niederlassungsdauer von
5 Jahren fiir Kantonsbiirger, 20 Jahren fiir Schweizerbiirger anderer Kan-
tone und Ausldnder verlangt. Diese Bestimmung wurde im Jahre 1931
abgedndert, so daB in einem gewissen Umfange ( 3 Jahre, wovon innert
den letzten 5 Jahren nicht mehr als 1 Jahr) voriibergehender Aufenthalt
auBerhalb des Kantons angerechnet wird, sofern dieser auf bestimmte
Voraussetzungen zuriickzufiihren ist.

Auch Biel verlangte zuerst eine ununterbrochene Wohnsitzdauer von
15 Jahren fiir Schweizerbiirger und 20 Jahren fiir Auslinder. Durch die
Revision des Reglementes im Jahre 1935 wurde bestimmt, daB Schweizer-
biirger seit ihrem 45. Altersjahre mindestens 20 Jahre in Biel Wohnsitz
haben miissen, wovon die letzten 2 Jahre ununterbrochen. Fiir Auslinder
werden nun 25 Jahre ununterbrochener Wohnsitz verlangt.

Bern verzichtete von Anfang an bewuBt darauf, von den Schweizer-
bilirgern eine ununterbrochene Niederlassung von einer bestimmten Zeit-
dauer zu verlangen. Dadurch kénnen unbillige Hirten vermieden werden,
indem alte Leute, die aus irgendwelchen zwingenden Griinden zum Beispiel
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nur wihrend weniger Monate sich in einer andern Gemeinde aufhalten
miissen und dort Wohnsitz erwerben, trotz Erreichung der Altersgrenze
und Erfiillen der iibrigen Voraussetzungen nicht unter Umstinden jahre-
lang warten miissen, bis sie die Bedingung betreffend die Wohnsitzdauer
erfiillt haben.

Auch Basel, Ziirich und Biel, die, wie bereits oben ausgefithrt, zuerst
eine ununterbrochene Wohnsitzdauer verlangten, lassen nun gewisse
Unterbriiche zu.

Aus der nachfolgenden Ubersicht (Bestand der Fille auf 31. Dezember
1935) ergibt sich, daB die groBe Mehrzahl der Beziiger von Altersrenten
in der Stadt Bern bei Beginn der Bezugsberechtigung 15 und mehr Jahre
ununterbrochenen Wohnsitz aufweisen. Anderseits konnte doch in einer
Reihe von Fillen, wo die ununterbrochene Wohnsitzdauer kiirzer ist,
Not und Elend gemildert werden.

Ununterbrochene Wohnsitzdauer von Schweizerbiirgern bis zum Bezuge
der Altersbeihilfe:

Jahre absolut ralle in %
Wemger als 1 swsimsces sus ems suws 11 1,4
1— 4 25 3.1
B=0 cincincisninering iBs MR B 21 20
10—14 ... ... 29 3,7
15—19 .. i 9,5
20 und mehr ................... 629 79,6
Zusammen 790 100,0

Aus der Tabelle ergibt sich, daB in 86 Fillen oder 10,9 9, die Bezugsbe-
rechtigten weniger als 15 Jahre in Bern ununterbrochenen Wohnsitz hatten.

In der iiberwiegenden Zahl der Fille (629) betrdgt jedoch die Dauer der
ununterbrochenen Niederlassung 20 und mehr Jahre.

Fir die Auslinder ergeben sich in 41 Fillen (Bestand der Fille auf
31. Dezember 1935) folgende ununterbrochene Wohnsitzdauern bei Beginn
der Bezugsberechtigung:

Jahre Fille
20 . o o o o 0 B o 3
21—24 .. 4
26 1nd mehr s .oerimiinswnn 34

Zusammen 41
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Vermoégen und Einkommen: ‘
GroBe Unterschiede weisen die Bestimmungen {iber Vermégen und
Einkommen bei den Gemeindealtersbeihilfen auf:

a) Vermogen: Bezugsberechtigt sind:

A.

Einzelpersonen mit einem Vermdgen bis zu Fr. 15 000. — in Bern,
Fr. 3000. — in Ziirich (seit dem 1. Oktober 1934, frither ebenfalls
Fr. 15 000. —), und ebenfalls Fr. 3000. — in Biel (seit 1. Juli 1935).
Ehepaare mit einem Vermdgen bis zu Fr. 15 000. — in Bern, Franken
5000. — in Ziirich (frither ebenfalls Fr. 15 000. —), und Fr. 5000. —
in Biel.

Basel kennt keine eigentliche Vermogensgrenze. Das Vermogen
wird nur bei der Festsetzung des Einkommens berticksichtigt.

b) Einkommen: Hier sind bezugsberechtigt:

A. Einzelpersonen mit einem Einkommen bis zu Fr. 1500. — in Bern,

B.

Zirich und Basel, in Biel bis zu Fr. 1300. —.

Ehepaare mit einem Einkommen bis zu Fr. 2000. — in Bern, Ziirich
und Biel, bis zu Fr. 2700. — in Basel.

In Art. 4 des Gemeindebeschlusses betreffend die Altersbeihilfe
der Stadt Bern wird der Einkommensbegriff wie folgt festgelegt:

,,Als Einkommen gilt die Gesamtheit der Einkiinfte aus Erwerb,
Vermogensertrag und sonstigen Quellen, unter Hinzurechnung von
1/,0 des jeweiligen Vermoégens. Die gesetzlichen Verwandten-
beitrige werden in die Einkommensberechnung einbezogen.

Bei unregelmidBigem Einkommen ist ein angemessener Durch-
schnittsbetrag zu berechnen.

Das ,,Einkommen‘‘ setzt sich somit aus 5 Teilen zusammen:
)

1. Erwerb: Hier werden neben dem Barverdienst auch allfillige
Naturalbeziige, die mit dem Erwerb in Zusammenhang stehen,
mitgerechnet. Bei Verheirateten, bei denen nur ein Ehegatte
die Altersgrenze erreicht hat und deshalb auch nur fiir die Bei-
hilfe fiir Einzelpersonen in Betracht fillt, wobei allerdings in
bezug auf die Einkommensgrenze diejenige fiir Ehepaare gilt
(Fr. 2000. —), wird auch ein allfilliges Einkommen des andern
Ehegatten in die Berechnung einbezogen.

2. Vermdgensertrag.

3. Y, des Vermogens: Bei der Aufnahme dieser Bestimmung ging
man von der Voraussetzung aus, daf3 die betagten Leute jdhrlich
ruhig einen Bruchteil ihres Vermogens zu ihrem Lebensunterhalt
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verwenden diirfen, und es sich deshalb rechtfertigt, 1/,, beim
Einkommen in Anrechnung zu bringen.

4. Sonstige Quellen: Hierunter fallen vor allem Pensionen, Leib-
renten, Zuwendungen aus Stiftungen (Portenier-Liischer-Stif-
tung, Tochternstiftung der Miinstergemeinde, Tavelstiftung, Zim-
mermannstiftung usw.), an denen Bern ja reich ist.

5. Gesetzliche Verwandtenbeitrige: Hier wurden die Bestimmungen
der Art. 328/29 ZGB beriicksichtigt. Gerade in der gegenwirtigen
Zeit, wo immer mehr die Tendenz Platz greift, fiir alles Bund,
Kantone und Gemeinden in weitgehendem MaBe um Hilfe anzu-
rufen, scheint es angezeigt, auf die Pflicht der gegenseitigen Hilfe
innerhalb der Familie hinzuweisen. Bei der Behandlung von Alters-
beihilfefillen erweist sich immer wieder die Tatsache, dall} eine
Mutter eher 10 Kinder erziehen kann, als 10 erwachsene Kinder
eine alte Mutter erhalten koénnen, oder genauer ausgedriickt:
wollen, denn sehr oft fehlt es einzig am Willen. Es ist deshalb
nur billig, daB, bevor aus 6ffentlichen Mitteln geholfen wird, die
Unterstiitzungspflicht der Blutsverwandten beriicksichtigt wird.

In Biel ist der Einkommensbegriff heute gleichgefal3t wie in
Bern, mit der Ausnahme, daB ein Fiinfzehntel des Vermogens
angerechnet wird.

Zirich berlicksichtigt vom Vermdégen nur den Ertrag und
Unterstiitzungen von Verwandten gelten in der Regel nicht als
Einkommen.

Auch Basel beriicksichtigt einen Bruchteil des Fr. 2000. —
ibersteigenden Vermogens bei der Einkommensberechnung, da-
gegen die Verwandtenbeitrige nur beim Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen in bezug auf die Héhe des gesamten Einkommens
der Bezugsberechtigten.

Die Altersbeihilfen:

In Bern betragt die jdhrliche Altersbeihilfe fiir Einzelpersonen bis
zu Fr. 480. —, und fiir Ehepaare bis zu Fr. 660. —.

Die gleichen Maximalbetrige galten bis zum 1. Oktober 1934 fiir Ziirich.
Auf diesen Zeitpunkt wurden sie auf Fr. 400. — bzw. Fr. 600. — herab-
gesetzt. In Biel betrdgt sie heute Fr. 420. — bzw. Fr. 780. —, und in
Basel Fr. 480. —.

Uberall ist eine Kiirzung der Beihilfen vorgesehen, soweit sie zusammen
mit dem anderweitigen Einkommen einen gewissen Betrag ubersteigen.
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Auf die iibrigen Bestimmungen der Reglemente und Beschliisse (Schutz-
bestimmungen gegen Milbrauch der Institution, Verhiitung von Doppel-
unterstiitzungen und nicht zweckentsprechende Verwendung der Bei-
hilfen, Organisation und Rekursverfahren usw.) einzutreten, wiirde tber
den Rahmen dieser Darstellung hinausgehen. Wie wir bereits eingangs aus-
fiihrten, sollen die obenstehenden Ausfithrungen nur zum bessern Ver-
stindnis der nachfolgenden Tabellen beitragen.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daBl sich die Bestimmungen
des Gemeindebeschlusses betreffend die stidtische Altersbeihilfe in Bern bis
heute bewdhrt haben. Eine gewisse vorsichtige Zuriickhaltung bei der
Schaffung der Institution hatte bis jetzt auch zur Folge, dall die Leistungen
fiir die Gemeindefinanzen tragbar waren, und von einer Verschirfung der
Bestimmungen fiir die Bezugsberechtigung oder gar Herabsetzung der
Beihilfen Umgang genommen werden konnte, trotzdem der EinfluB der
schweren Wirtschaftskrise sich auch im Gemeindehaushalt immer stirker
bemerkbar macht.

3. Die Entwicklung in den Jahren 1932—1935.

Bestand der Beziiger auf 31. Dezember und ausgerichtete Altersrenten.

Jahr pf;;lozs;l Ehepaare Z]]EE;;EE:EU {;Olt”lcl 1’;2:)?1](311 AAﬁEf}{i:ﬁ:gltle
1932 . ... 520 51 2 573 626 240 597
1933 .. .- 614 54 3 671 728 306 688
1934 . ... 716 70 3 789 862 366 309
1935 . ... 754 73 4 831 908 397 580

Von Ende 1932 bis Ende 1935 ergibt sich eine Zunahme von 258 Fillen
und 272 Personen oder 45,2 9%, bzw. 43,4 9%,. Diese aullerordentlich starke
Zunahme ist vor allem auf zwei Ursachen zuriickzufiihren. Einmal trat
die Altersbeihilfe in Bern auf den 1. Januar 1932 in Kraft. Es dauerte eine
gewisse Zeit, bis die Institution in den weitern Kreisen der Bevdlkerung,
trotz mehrmaligen Publikationen, geniigend bekannt war. Zum andern
machte sich auch hier die herrschende Wirtschaftskrise bemerkbar, sei es,
daB die alten Leute immer weniger Arbeit finden und ihr Verdienst ab-
nimmt, sei es, daB Kinder und Verwandte, die ihnen bis jetzt geholfen
haben, infolge Arbeitslosigkeit, Verdienstrickgang oder Vermogens-
entwertung dies nicht mehr in dem MaBe tun koénnen.
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In den nichsten Jahren wird voraussichtlich die Zunahme der Beziiger
langsam zuriickgehen.

Die Beziiger am 31. Dezember 1935: Geschlecht und Zivilstand der Beziiger.

ilciomd Einzelpersonen Ehepaare Z‘Sii{?e?;e[:l;?fer;de Alle Bezlger
Mianner Frauen Minner l Frauen Minner | Frauen Ende 1935
Ledig ......... 17 | 116 : . 1| 7 141
Verheiratet .. .. 72 24 73 73 . . 242
Verwitwet .. ... 82 394 . . . . 476
Geschieden .. .. 8 41 g ; y : 49
Zus., Ende 1935 | 179 575 73 73 1 7 908

Die Zusammenstellung ergibt, dalB von den 908 Beziigern 253 oder 27,99/,
Minner und 655 oder 72,1 9%, Frauen sind, wobei bei den Frauen die Witwen
mehr als die Hilfte ausmachen. Die Erscheinung, da die Frauen bedeutend
stiarker vertreten sind, finden wir ebenfalls bei den andern Gemeindealters-
beihilfen und beim Armenwesen, wenn hier auch nicht in diesem Ausmal@e.

Geburtsjahr und Heimat der Beziiger.

Geburtsjahr } Alle Beziiger

ﬁ;;at Minner Frauen Ende 1935
Geburtsjahr: 1850 und friiher . 8 19 27
1851—1855 . ..... 11 45 - 56
1856—1860 . ..... 56 136 192
1861—1865 ... ... 96 235 331
1866—1869 ...... 85 217 302
Heimat: Stadt Bern ...... 8 9 17
Ubr. Kanton Bern 180 490 670
Ubrige Schweiz . . 46 127 173
Adslatid jovinsias 22 26 s 48
Zusammen 256 652 908

Von den 908 Beziigern sind 75,7 9, Berner, 19,1 9, fallen auf die iibrigen
Schweizerbiirger, und 5,2 9, auf die Auslinder, worunter hauptsichlich
Deutsche und Italiener.



In Basel waren Ende 1934 62 % der Beziiger Kantonsbiirger und 38 9,
entfielen auf Schweizerbiirger anderer Kantone, wovon allein 10,4 9, auf
Biirger des Kantons Basel-Land. Auslinder hat Basel unter den Beziigern
keine, da an Auslinder nur Altersrenten ausgerichtet werden, sofern ihr
Heimatstaat gegeniiber Schweizerbiirgern Gegenrecht hilt. Dies soll einzig
in Holland und England der Fall sein.

In Ziirich waren 1934 rund 53 9%, Kantonsbiirger, 28 9%, Schweizer anderer
Kantone und 19 9, Auslinder, worunter mehr als die Hilfte Deutsche.

Wohn-, Einkommens- und Vermogensverhiltnisse.
(Zahl der Falle.)

Wohnvill_éltnisse Einzelpersonen l Zlisammen- = ?:ﬁli‘lger
Einkommen Ehepaare cbeme der Fille)
Verm_é:gen Miénner Frauen personen Ende 1935
Eigener Haushalt . 115 348 69 4 536
Bei Verwandten . .. 47 190 3 e 240
Bei Drittpersonen . 4" 7 — — 11
In Altersheimen .. 13 30 1 — 44
Einkommen (einschl.
Pensionen):
Kein Einkommen . 57 319 14 — 390
Bis 100 Fr. ...... 4 26 4 1 35
101— 200 Fr. ... 9 28 1 — 38
201— 500 ,, .... 22 64 8 2 96
501—1000 ,, .... 50 114 23 — 187
1001—1500 ,, ... 35 21 19 1 76
1501—2000 ,, ... 2 3 4 — 9
Vermogen:
Kein Vermdégen . .. 111 332 45 — 488
Bis 1000 Fr. ..... 23 77 4 1 105
1 001— 2000 Fr. 16 49 3 — 68
2 001— 4 000 ,, 12 44 12 2 70
4 001— 6 000 ,, 10 38 2 1 51
6 001— 8000 ,, 2 19 1 — 22
8 001—10 000 ,, 2 6 3 — 11
10 001 und mehr Fr. 3 10 3 — 16
Zusammen 179 o575 73 4 831




Von den 831 Fillen leben in 536 oder 64,5 9, aller Fille die Beziiger in
eigener Wohnung. Relativ gering ist der Prozentsatz (5,3) der in Alters-
heimen untergebrachten. Mehr als die Hilfte (53 9%,) der Beziiger verfiigen
noch iiber irgend welches Einkommen und 41,3 9, besitzen Ersparnisse.
In Wirklichkeit diirfte der Prozentsatz der Beziliger mit Vermdgen hdéher
sein, da es auch die alten Leute in diesem Punkte mit der Wahrheit nicht
immer genau nehmen.

Verteilung der Altersrenten.

Altersrenten im Betrage von .... Fr. -
Tota
BRAlEer 60 201 | 301 | 401 431 Allers
bis bis bis bis | 480 | bis | 660
200 | 300 | 400 | 479 659

Einzelpersonen:

Ménner: ledig .... — 2| — | — 5| — | — 17
verheiratet 1 3 3 3 61 | — | — 71
verwitwet 4 3 6 2 68| — | — 83
geschieden | — | — 1 — 7 — | — 8

Frauen: ledig .... 8 9| 10 6 83| — | — 116
verheiratet | — 2 3| — 2L | = [ — 26
verwitwet 8 9 | 14 5 136 | — | — 392
geschieden 1 2 1 — 37| — | — 41

EHEPaarg .. omswss 3 1 2 1 1| 12 | 33 73

Zusammenlebende

Einzelpersonen . — 1 — | — | — 1 2 4

Zus., Ende 1935 .. 25 32 40 17 | 649 | 13 55 831

In den 754 Fillen von Einzelpersonen wurden in 648 oder 85,9 9%, die
volle Rente von Fr. 480. — ausgerichtet, und in 106 Fillen eine reduzierte
Rente. Bei den Ehepaaren bezogen 53 oder 72,6 9%, und bei den 4 zusam-
menlebenden Einzelpersonen, die wie Ehepaare behandelt werden, 2 die
volle Rente von jahrlich Fr. 660. —.

P. MULLER,
Verwalter der stadtischen Altersbeihilfe Bern.



	Die städtische Altersbeihilfe Bern

